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Skizze I:

1. Begriff 1. Begriff

2. Rechtsfähigkeit 2. Rechtsfähigkeit

3. Handlungsfähigkeit 3.  Handlungsfähigkeit

4.  Haftung

5.  Verfassung

6.  Erscheinungsformen

Exkurs:  Die  Gesamthand

Skizze II:

Rechtssubjekte

Natürliche Personen Juristische Personen

Rechtsobjekte

Sachen Tiere Immaterialgü
terrechte

Rechte Unternehmen
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Skizze III:

Tatbestand der Willenserklärung

                „das Erklärte“                                     „der Wille“

Skizze IV:

Der objektive Tatbestand der WE

• Die ausdrückliche Erklärung

• Das konkludente Verhalten

• Das Schweigen

1. Grundsatz:   sog. „rechtliches nullum“

2. Ausnahmen:   

• Parteivereinbarung (beachte: § 308 Nr. 5 BGB)
• Gesetz

 als Zustimmung 
§ 455 Abs. 2 BGB (Kauf auf Probe) 
§ 516 Abs. 2 S. 2 BGB (Schenkung)
§ 1943 BGB (Erbschaftsannahme)

 als Ablehnung
§ 108 Abs. 2 S. 2 BGB 
§ 177 Abs. 2 S. 2 BGB
 

• Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben

Skizze V:

Vertragsschluss durch 
das Schweigen auf ein kaufmännisches Bestätigungsschreiben

1. Vertragsverhandlungen sind vorausgegangen

2. Klarstellungsbedürfnis

Objektiver (äußerer) Tatbestand Subjektiver (innerer) Tatbestand
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• Mündlich
• Telefonisch
• Telegraphisch

3. Redlichkeit des Absenders
• Zulässigkeit von Änderungen, Erweiterungen etc.

4. Kaufmannseigenschaft des Empfängers
• §§ 1 ff. HGB
• Qualifikation des Absenders (str.) -- großzügiger
 Teilnahme am Geschäftsleben „ähnlich einem Kaufmann“

5. Zugang des Schreibens kurz nach dem (angeblichen) Vertragsschluss

6. Schweigen des Empfängers
• D.h. kein unverzügliches Widersprechen
• Richtwert: 1-2 Tage = unverzüglich (Einzelfall sogar 7 Tage)

Skizze VI:

Handlungswille
=  Wille,  überhaupt  zu 
handeln

-konstitutives Merkmal
einer Willenserklärung

Erklärungsbewusstsein
=  Wille,  etwas  rechtlich  Erhebli
ches zu äußern

-streitig,  ob  konstitutives 
Merkmal  einer  Willenserklä
rung

Willenstheorie:  Bei  Fehlen 
des  Erklärungsbewusstseins 
liegt  keine  Willenserklärung 
vor,  § 118  BGB  analog   
aber § 122 BGB analog

 Erklärungstheorie: Bei 
Fehlen  des  Erklärungsbe
wusstseins liegt eine Willens
erklärung  vor,  wenn  der 
Handelnde bei Beachtung der 
im  Verkehr  erforderlichen 
Sorgfalt  hätte  erkennen 
können,  dass  seiner  Hand
lung  ein  rechtsgeschäftlicher 
Erklärungswert  beigemessen 
wird und der Erklärungsemp
fänger schutzwürdig ist.  Er
klärender  hat  ein  Anfech
tungsrecht nach § 119 Abs. 1 
Fall 2 BGB

Geschäftswille
=Wille,  eine  bestimmte  Rechts
folge herbeizuführen

-kein  konstitutives Element 
einer Willenserklärung

Der subjektive (innere) Tatbestand einer 
Willenserklärung


